
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sandra Weeser, Oliver Luksic,
Frank Sitta, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/26767 –

Lärmschutz an Bahntrassen in Rheinland-Pfalz

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Mit steigendem Bahnverkehr steigt häufig auch die Lärmbelastung für die An-
wohner von Bahntrassen. Zwar wurde diesbezüglich bereits vieles unternom-
men, allerdings gibt es nach Auffassung der Fragesteller auch in Rheinland-
Pfalz weiterhin einzelne Konfliktlagen bezüglich des Lärmschutzes.

Für Lärmschutz und Lärmminderung gibt es unterschiedliche Maßnahmen, 
beispielsweise Lärmschutzwände, Schallschutzfenster oder Flüsterbremsen, 
um die Umgebungsbelastung gezielt zu reduzieren. Getroffene Maßnahmen 
müssen dabei einer Kosten-Nutzen-Rechnung entsprechen. Im Jahr 2009 be-
kannte sich die Bundesregierung im Rahmen des Nationalen Verkehrslärm-
schutzpakets II, den Schienenlärm bis 2020 bundesweit zu halbieren (https://w
ww.allianz-pro-schiene.de/themen/umwelt/laerm-und-laermschutz-bahn/).

 1. Wie viele Kilometer Lärmschutzwände an Bahntrassen gibt es aktuell in 
Rheinland-Pfalz (bittenach Schienenstrecken aufschlüsseln)?

 2. Wie viele Kilometer Lärmschutzwände an Bahntrassen wurden in den 
vergangenen fünf Jahren in Rheinland-Pfalz errichtet?

a) Wo wurden in den vergangenen fünf Jahren Lärmschutzwände an 
Bahntrassen in Rheinland-Pfalz errichtet (bitte aufschlüsseln)?

b) Durch wen wurden in den vergangenen fünf Jahren Lärmschutzwän-
de an Bahntrassen in Rheinland-Pfalz errichtet (bitte aufschlüsseln)?

c) Wie hoch belaufen sich die Kosten für diese Maßnahmen, und wie 
hoch ist der Anteil des Bundes an der Finanzierung (bitte nach Ge-
samtkosten und zugesagten sowie ausgezahlten Mitteln des Bundes 
aufschlüsseln)?
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11. Welche Anreize für die Minimierung des Eisenbahnlärms in Rheinland-
Pfalz gibt es seitens des Bundes?

Die Fragen 1, 2 und 11 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemein-
sam beantwortet.
Bund und die Deutsche Bahn AG (DB AG) haben das Ziel, den Schienenlärm 
in Deutschland weiter zu senken: Bis zum Jahr 2030 soll die Hälfte der Anwoh-
nerinnen und Anwohner an den Bahnstrecken entlastet werden, die von Emis-
sionen über dem Auslösewert der freiwilligen Lärmsanierung an bestehenden 
Schienenwegen des Bundes von 57 dB/A betroffen sind. So soll die Akzeptanz 
der Menschen für das Verkehrsmittel Bahn gesteigert werden, damit mehr Ver-
kehr auf die klimafreundliche Schiene verlagert werden kann.
Vorhaben der Lärmsanierung umfassen dabei sowohl aktive (z. B. Schallschut-
zwände) als auch passive (z. B. Schallschutzfenster) Maßnahmen. Der Bund 
finanziert Maßnahmen sowohl im Rahmen des Bedarfsplans (Lärmvorsorge) 
als auch im Rahmen des Bestandsnetzes (Lärmsanierung).
Im Mittelpunkt steht die Lärmminderung an der Quelle durch Umrüstung der 
Bestandsgüterwagen auf lärmarme Bremstechniken. Informationen finden sich 
im Internet (abrufbar unter: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/E/sc
hiene-laerm-umwelt-klimaschutz/laermvorsorge-und-laermsanierung.html; 
https://gruen.deutschebahn.com/de/strategie/strategie-laermschutz).
Seit der Einführung des Lärmabhängigen Trassenpreissystems (LaTPS) im Jahr 
2012 galt der Grundsatz, dass laute Züge mehr zahlen als leise. Die Umrüstung 
auf leise Bremssohlen wurde vom Bund mit 152 Mio. Euro gefördert. Seit Be-
ginn des Netzfahrplans 2020/2021 gilt das im Schienenlärmschutzgesetz gere-
gelte Fahrverbot für laute Güterwagen. Der Betrieb von Güterwagen, die nicht 
den Grenzwerten der Technischen Spezifikation Interoperabilität Lärm (TSI 
Noise) entsprechen, ist auf dem deutschen Schienennetz seit dem 13. Dezember 
2020 grundsätzlich untersagt.
Mit Stand 18. Februar 2021 wurden nach Auskunft der DB AG durch die 
Lärmsanierung insgesamt rund 57,4 km Schallschutzwände in Rheinland-Pfalz 
errichtet, davon in den vergangenen fünf Jahren ca. 9,8 km. Es wird auf die An-
lagen 1 und 2 verwiesen.
Circa 10,4 km Schallschutzwände wurden bis 31. Dezember 2020 im Rahmen 
der Lärmvorsorge errichtet, davon in den vergangenen fünf Jahren ca. 1 km. 
Der Gesamtbestand an Schallschutzwänden in Rheinland-Pfalz zum Ende 2020 
betrug somit ca. 68 km. Es wird auf die Anlagen 3 und 4 verwiesen.
In Rheinland-Pfalz wurden für die Errichtung von Lärmschutzwänden im Rah-
men der Lärmvorsorge im Zeitraum von 2016 bis 2019 insgesamt ca. 3,4 Mio. 
Euro abgerufen. Für das Jahr 2020 werden die Verwendungsnachweise erst im 
Laufe dieses Jahres vorgelegt. Anders als bei der Lärmsanierung sind Schutz-
maßnahmen im Rahmen der Lärmvorsorge Bestandteil des Vorhabens und wer-
den entsprechend dem Bauablauf des Gesamtvorhabens umgesetzt.
Bei der Lärmsanierung finanziert der Bund entsprechend der Richtlinie zur För-
derung von Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen 
der Eisenbahnen des Bundes die zuwendungsfähigen Kosten der aktiven Maß-
nahmen vollständig, die der passiven Maßnahmen zu 75 Prozent. Für die 
Planungs- und Verwaltungskosten wird ein Zuschlag von 18 Prozent auf die zu-
wendungsfähigen Baukosten gewährt. So wurden in Rheinland-Pfalz für die 
Lärmsanierung in den vergangenen fünf Jahren insgesamt ca. 13,2 Mio. Euro 
(12,55 Mio. Euro aktiv; 0,65 Mio. Euro passiv) investiert. Es wird auf die An-
lage 5 verwiesen.
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Die DB AG informiert über den aktuellen Stand der Maßnahmen auch für 
Rheinland-Pfalz (abrufbar unter: https://laermsanierung.deutschebahn.com/start
seite.html).

 3. Wie viele Kilometer Lärmschutzwände an Bahntrassen wurden in den 
vergangenen fünf Jahren im gesamten Bundesgebiet errichtet (bitte ins-
gesamt sowie nach Bundesländern aufschlüsseln)?

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 3 auf Bundestagsdruck-
sache 19/26329 verwiesen.

 4. Wie lange dauern Planfeststellungsverfahren für die Errichtung von 
Lärmschutzwänden im Durchschnitt?

Nach Auskunft des Eisenbahn-Bundesamts (EBA) lag die durchschnittliche 
Dauer eines planrechtlichen Zulassungsverfahrens für Schallschutzwände für 
Rheinland-Pfalz bei rund 3,5 Jahren.

 5. Mit welchen Parametern wird über die Errichtung neuer Lärmschutz-
wände an Bahntrassen in Rheinland-Pfalz entschieden (bitte nach Para-
metern aufschlüsseln und erläutern)?

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 5 auf der Bundestags-
drucksache 19/26329 verwiesen.

 6. Wie viele Kilometer Lärmschutzwände an Bahntrassen in Rheinland-
Pfalz sind aktuell in Planung oder Bau?

a) An welchen Bahntrassen befinden sich diese (bitte aufschlüsseln)?

b) Wann sollen diese jeweils fertiggestellt werden (bitte aufschlüsseln)?

c) Gab oder gibt es bisher Verzögerungen bei Planung oder Bau, und 
wenn ja, wo, und mit welchem Effekt auf Kosten und Fertigstellung 
(bitte aufschlüsseln)?

Die Fragen 6 bis 6c werden gemeinsam beantwortet.
Nach Auskunft der DB AG sind in Rheinland-Pfalz rund 52,5 km Schallschutz-
wände in Planung bzw. im Bau. Es wird auf Anlage 6 verwiesen.
Nach Auskunft der DB AG lässt sich ein Wert für die Lärmvorsorge nicht be-
nennen. Die erforderliche Länge der Schallschutzwände ergibt sich erst als Er-
gebnis des Planungsprozesses.
Nach Auskunft der DB AG wird eine Verschiebung im Rahmen der Planung 
bei Maßnahmen der Machbarkeitsuntersuchung (MU) über zusätzliche Maß-
nahmen zur Lärmminderung an der Infrastruktur der Bahnstrecken im Mittel-
rheintal – Leiseres Mittelrheintal (MU 2014) u. a. durch die Anforderungen an 
die Art der Baurechtserteilung (Festlegung Planfeststellungsverfahren) erfol-
gen. Durch die Absenkung der Auslösewerte werde ein größerer Maßnahmen-
umfang ermöglicht (MU MRT 2018). Nach Auskunft der DB AG wird die Dau-
er der Baurechtsverfahren maßgeblich durch Einwendungen und deren Klärung 
in der Planfeststellung bzw. durch mögliche Klagen bestimmt.
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Aus diesen geänderten Förderbedingungen und den zusätzlichen Maßnahmen 
ergeben sich Kostenerhöhungen. Diese werden die aktuellen Entwicklungen 
der Marktpreise, Mengenmehrung und Mehraufwendungen sowie Auflagen aus 
Baurechtsverfahren beinhalten. Nach Auskunft der DB AG werden sich die ört-
lichen Verhältnisse an der Strecke und die betrieblichen Erfordernisse des stark 
genutzten Abschnittes im Mittelrheintal kostenerhöhend auswirken.

 7. Wie viele Schallschutzfenster hat die Deutsche Bahn in den vergangenen 
fünf Jahren Anwohnern von Bahntrassen in Rheinland-Pfalz bezahlt 
(bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

Nach Auskunft der DB AG wurden in der Lärmsanierung in den vergangenen 
fünf Jahren bei 225 Wohnungseinheiten passive Maßnahmen umgesetzt. Hier-
für wurden in Rheinland-Pfalz ca. 130 000 Euro Bundeshaushaltsmittel ausge-
geben. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen.
Im Bereich der Lärmvorsorge werden die passiven Maßnahmen erst seit 2019 
zentral erfasst. In den beiden Jahren 2019 und 2020 wurden in Rheinland-Pfalz 
an 6 Wohneinheiten passive Maßnahmen umgesetzt.

 8. Wie viele Anträge auf Kostenerstattung für Schallschutzfenster wurden 
in den vergangenen fünf Jahren in Rheinland-Pfalz gestellt sowie positiv 
oder negativ beschieden (bitte nach Jahren sowie insgesamt aufschlüs-
seln)?

 9. Wie viele Anträge auf Kostenerstattung für Schallschutzfenster wurden 
in den vergangenen fünf Jahren bundesweit gestellt sowie positiv oder 
negativ beschieden (bitte nach Jahren sowie insgesamt und nach Bundes-
ländern aufschlüsseln)?

Die Fragen 8 und 9 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 9 und 10 auf Bun-
destagsdrucksache 19/26329 verwiesen.

10. Welche weiteren Maßnahmen unternimmt die Deutsche Bahn zur Ver-
besserung des Lärmschutzes in Rheinland-Pfalz (bitte aufschlüsseln und 
erläutern)?

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 11 auf Bundestags-
drucksache 19/26329 verwiesen.

12. Inwieweit werden Lärmschutzmaßnahmen bei der Reaktivierung von 
Bahntrassen in Rheinland-Pfalz eingeplant?

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 13 auf Bundestags-
drucksache 19/26329 verwiesen.
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13. Wie viele Kilometer Lärmschutzwände mussten in den vergangenen zehn 
Jahren in Rheinland-Pfalz repariert oder ausgetauscht werden, und wel-
che Kosten sind dadurch entstanden?

Nach Auskunft der DB AG sind in Rheinland-Pfalz durchschnittlich Kosten in 
Höhe von insgesamt ca. 30 000 Euro pro Jahr für die Instandhaltung der Schall-
schutzwände entstanden. Dazu zählen u. a. die Ausbesserung von kleineren 
Sturmschäden, das Freihalten von Flucht- und Rettungstüren sowie das Nach-
rüsten von entwendeten Erden.

14. Hat die Bundesregierung nach eigener Ansicht die Ziele des Nationalen 
Verkehrslärmschutzpakets II insgesamt sowie für Rheinland-Pfalz er-
reicht?

Es Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 15 auf Bundes-
tagsdrucksache 19/26329 verwiesen.
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